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Gewalt gegen Frauen bekämpfen: Parlament
unterstützt Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention
 

Die Abgeordneten haben für den Beitritt der EU zum Übereinkommen zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gestimmt.
 
Mit der Abstimmung ist die Beteiligung des Parlaments an diesem Verfahren abgeschlossen.
 
Sechs Jahre, nachdem die EU das Übereinkommen von Istanbul - das erste rechtsverbindliche
internationale  Instrument  zur  Verhütung und Bekämpfung von Gewalt  gegen Frauen und
Mädchen auf internationaler Ebene - unterzeichnet hat, hat sie es immer noch nicht ratifiziert,
weil sich einige Mitgliedstaaten weigern, trotz mehrfacher Aufforderung durch das Europäische
Parlament. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch in seinem Gutachten vom 6. Oktober 2021
bestätigt, dass die Europäische Union das Übereinkommen von Istanbul auch bei fehlender
Einstimmigkeit ratifizieren kann.
 
Der Gerichtshof stellte fest, dass die geeignete Rechtsgrundlage in dieser Sache sich auf Asyl,
Justizzusammenarbeit in Strafsachen und die Verpflichtungen der Organe der EU und der
öffentlichen Verwaltung bezieht. Dementsprechend gaben die Abgeordneten am Mittwoch in
zwei getrennten Abstimmungen grünes Licht:
 

In Bezug auf die Organe und die öffentliche Verwaltung der Union mit 472 Stimmen
gegen 62 bei 73 Enthaltungen sowie 
in Bezug auf Aspekte, die die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und
das  Verbot  der  Zurückweisung  betreffen,  mit  464  Stimmen  gegen  81  bei  45
Enthaltungen.
 

Pressemitteilung
10-05-2023 - 14:18
20230505IPR85009

• EU sollte auf Wunsch der EU-Kommission dem Übereinkommen schon 2016 beitreten

• Die Ratifizierung geriet aufgrund der Zurückhaltung einiger EU-Länder ins Stocken

• EU-Gerichtshof bestätigte 2021, dass die EU das Übereinkommen von Istanbul auch bei
fehlender Einstimmigkeit ratifizieren kann

• Der Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention entbindet die Mitgliedstaaten nicht davon, die
Konvention selbst zu ratifizieren

• Jede dritte Frau in der EU ist mindestens einmal Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt
geworden ist
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https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20230210IPR74805/gewalt-gegen-frauen-eu-muss-ubereinkommen-von-istanbul-beitreten
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20230210IPR74805/gewalt-gegen-frauen-eu-muss-ubereinkommen-von-istanbul-beitreten
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176de.pdf


Der Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul entbindet die Mitgliedstaaten nicht davon,
die Konvention selbst zu ratifizieren. Die Abgeordneten haben die verbleibenden sechs Länder -
Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Lettland, Litauen und die Slowakei - wiederholt aufgefordert, die
Konvention  unverzüglich  zu  ratifizieren,  damit  sie  die  Frauen  im  vollen  Umfang  des
vorgesehenen  Geltungsbereichs  des  Übereinkommens  schützen  kann.
 
Zitate
 
Łukasz Kohut (S&D, Polen), Berichterstatter für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres, sagte: „Geschlechtsspezifische Gewalt ist das größte ungelöste Alltagsproblem in
Europa. Jede dritte Frau in der EU hat körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt - das sind
rund 62 Millionen Frauen. Genug ist genug! Das Übereinkommen von Istanbul gilt  als das
wirksamste Instrument zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt, da es konkrete
Verpflichtungen mit sich bringt. Ein europäischer Rechtsrahmen gegen Gewalt wird Frauen und
Mädchen in Europa schützen, und zwar durch den Beitritt der EU zum Übereinkommen von
Istanbul."
 
Arba Kokalari (EVP, Schweden), Berichterstatterin für den Ausschuss für die Rechte der Frau
und  die  Gleichstellung  der  Geschlechter,  sagte:  "Es  ist  an  der  Zeit,  dass  die  EU  das
Übereinkommen  von  Istanbul  ratifiziert.  Sie  muss  den  Worten  Taten  folgen  lassen,  um
geschlechtsspezifische Gewalt zu stoppen, die Opfer zu schützen und die Täter zu bestrafen.
Ich  bin  froh,  dass  die  EU  endlich  die  notwendigen  Schritte  für  die  Sicherheit  und  die
Grundfreiheiten der Frauen in Europa unternimmt. Nachdem das Europäische Parlament fast
zehn Jahre lang darauf gedrängt hat, wird die Ratifizierung des Übereinkommens nun die
Standards bei der Bekämpfung und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt erhöhen."
 
Nächste Schritte
 
Der Rat kann nun den Beitritt der EU zu dem Übereinkommen abschließen.
 
Hintergrund 
 
Das Übereinkommen des Europarats  zur  Verhütung und Bekämpfung von Gewalt  gegen
Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) ist der erste internationale Text,
der Gewalt gegen Frauen rechtlich definiert und einen umfassenden Rahmen rechtlicher und
politischer Maßnahmen zur Verhütung solcher Gewalt, zur Unterstützung der Opfer und zur
Bestrafung der Täter schafft.
 
Im Oktober 2015 verabschiedete die Kommission einen Fahrplan, demzufolge der Beitritt der
EU zum Übereinkommen einen kohärenten Rahmen auf EU-Ebene für die Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen schaffen, die Verhütung von Gewalt für alle Frauen verbessern sowie
einen besseren Schutz und eine bessere Unterstützung für Frauen und Kinder, die Opfer von
Gewalt geworden sind, und für bestimmte Gruppen von Frauen bieten würde.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197523/LUKASZ_KOHUT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197406/ARBA_KOKALARI/home


Kontakt 
 
 

Weitere Informationen
Der angenommene Text wird hier verfügbar sein (unter folgendem Datum: 10.05.2023)
Video der Debatte (unter folgenden Datum: 09.05.2023)
Merkblatt zu den Verfahrensschritten
Weitere Informationen zu Inhalt und Verfahren (auf Englisch)
EP-Hintergrundinformationen - „Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul“ (Mai 2023)
Kostenloses Foto-, Video- und Audiomaterial im Multimedia-Center des Parlaments (Gewalt
gegen Frauen)
Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter

Natalie Kate KONTOULIS
Press Officer

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu
femm-press@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Pressereferent

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
presse-DE@europarl.europa.eu

Pressemitteilung

DE Pressedienst, Generaldirektion Kommunikation
Europäisches Parlament - Sprecher: Jaume Duch Guillot
Press switchboard number (32-2) 28 33000

3 I 4

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0062A(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_ATA(2023)747114
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